
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2019/6/26 7Ob228/18g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2019

Norm

VersVG §158c Abs1

Rechtssatz

Der Versicherungsnehmer kann bei Leistungsfreiheit keine Leistung an den Geschädigten fordern und auch nicht die

Feststellung der Leistungsp3icht im Verhältnis zum Geschädigten begehren. Vielmehr ist es Aufgabe des Geschädigten,

diesen Anspruch durch Pfändung und Überweisung oder im Wege einer allenfalls vorgesehenen Direktklage gegen den

Versicherer geltend zu machen

Entscheidungstexte

7 Ob 228/18g
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